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Datenschutz-Grundverordnung der EU

Liebe Kunden und Geschäftsfreunde

In einer Zeit, in der es immer wieder Nachrichten über 
 unkontrollierte Datenverstösse gibt, geht diese neue 
Richtlinie auf die Bedenken der Benutzer ein und gibt 
ihnen Rechte und Pflichten für die Datenver-
arbeitung. Die DSGVO soll den Internetnutzern 
mehr Schutz und Sicherheit bieten und das Surfen 
im Internet vereinfachen.

DSGVO seit 25. Mai 2018 in Kraft
Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
der EU gilt seit dem 25. Mai 2018 und regelt die Ver-
wendung sogenannter «personenbezogener Daten». 
Es handelt sich somit um die «digitalen Rechte» für 
EU-Bürger. Die DSGVO betrifft aber auch Firmen 
und Vereine in der Schweiz und auch die substan-
tiellen Geldbussen können auf Schweizer Firmen und  
Vereine angewandt werden.
Mittelfristig wird das revidierte Schweizer Datenschutz-
gesetz erwartet, welches die Kernanliegen der DSGVO 
grösstenteils übernehmen und umsetzen wird.

Was sind «personenbezogene Daten»?
Personenbezogene Daten können alle Informationen 
sein, die sich auf Personen beziehen, unabhängig  
davon, ob sie sich auf das private, öffentliche oder  
geschäftliche Leben beziehen:
•  Namen
•  Privatadressen
•  Fotos
•  E-Mail-Adressen
•  Bankverbindung
•  Social Media Beiträge
•  medizinische Daten
•  IP-Adressen

Durch die DSGVO müssen die Unternehmen sicher-
stellen, dass die einzelnen Personen die Kontrolle 
über ihre personenbezogenen Daten besitzen. 

Ist Ihr Unternehmen von der DSGVO betroffen?
Nachfolgend sind drei Situationen grafisch dargestellt, 
bei denen Datenbearbeitungen von Schweizer Unter-
nehmen unter die DSGVO fallen können.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit die DSGVO auf Ihr 
Unternehmen anwendbar ist, können Sie unter fol-
gendem Link herausfinden:
https://www.economiesuisse.ch/de/datenschutz-online-check

Personelles – Weiterbildung
Während der letzten drei Jahre hat sich 
unsere Mitarbeiterin Nathalie Riedo 
berufsbegleitend weitergebildet und im 
Frühling 2018 die Ausbildung zur Fach-

frau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. 
Fachausweis erfolgreich abgeschlossen. Wir 
freuen uns sehr und gratulieren ihr ganz herzlich zu 
dieser tollen Leistung. Zudem wünschen wir ihr wei-
terhin viel Freude und Erfolg im Berufsleben.
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MWST AUF LIEGENSCHAFTSVERKÄUFEN 

Beim Grundstückverkauf ist beiden Vertrags-
parteien zu empfehlen, sich über die Mehrwert-
steuerfolgen zu informieren. Und die Verträge soll-
ten so ausgestaltet sein, dass sie der Mehr steuer 
Rechnung tragen. Anderfalls besteht die Gefahr, 
dass es nachträglich zu unliebsamen Überraschun-
gen kommt.

Gemäss Art. 10 Abs. 1 MWSTG ist steuerpflichtig, 
wer unabhängig von Rechtsform, Zweck und Ge-
winnabsicht ein Unternehmen betreibt. Ein Unter-
nehmen betreibt, wer eine auf die nachhaltige 
Erzielung von Einnahmen aus Leistungen ausge-
richtete berufliche oder gewerbliche selbständige 
Tätigkeit ausübt und unter eigenem Namen nach 
aussen auftritt. 

Grundsätzlich stellen Einnahmen aus Handel und 
Vermietung von Liegenschaften von der Mehr-
wertsteuer ausgenommene Umsätze dar. Befin-
det sich eine Liegenschaft jedoch im Geschäfts-
vermögen, unterliegen diese Einnahmen der 
MWST, wenn die Liegenschaft zu einem steuer-
baren Zweck genutzt wird.

Verkauf einer Immobilie
Wenn eine Immobilie verkauft wird, bestehen drei 
Möglichkeiten:
• Verkauf ohne Option  

(Art. 21 Abs. 2 Ziffer 20 MWSTG)
• Verkauf mit Option  

(Art. 22 Abs. 1 MWSTG)
• Übertragung im Meldeverfahren  

(Art. 38 MWSTG und Art. 101-105 MWSTV)

Unter gewissen Umständen ist das Meldeverfah-
ren zwingend anzuwenden. Dabei erfüllt der Ver-
käufer seine Steuerpflicht durch Meldung statt 
Bezahlung der MWST. Dies geschieht mittels For-
mular Nr. 764, welches der MWST-Abrechnung 
derjenigen Periode beizulegen ist, in welcher der 
Verkauf stattgefunden hat.

Verkauf ohne Option
Wenn der Verkauf ohne Option erfolgt, handelt 
es sich gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 20 MWSTG um 
eine von der Steuer ausgenommene Leistung und 
somit ist keine Mehrwertsteuer geschuldet. Dieser 
Fall tritt unter anderem dann zwingend ein, wenn 
die Immobilie aus dem Geschäftsvermögen in das 
Privatvermögen veräussert (überführt) und die 

Liegenschaft danach für private Zwecke genutzt 
wird. In diesen Fällen ist die Option im Sinne von 
Art. 22 Abs. 2 Bst. b MWSTG ausgeschlossen. 

Falls beim Verkäufer der Tatbestand der Nutzungs-
änderung vorliegt, so muss er zwingend den  
Eigenverbrauch (Vorsteuerkorrektur) auf den in 
der Vergangenheit geltend gemachten Vorsteuern 
im Sinne von Art. 31 MWSTG abrechnen. Bei der 
Ermittlung des Zeitwertes können die Vorsteuern 
linear mit 5 % pro Jahr abgeschrieben werden.

Der Verkäufer – auch wenn er mehrwertsteuer-
pflichtig ist – darf die in direktem Zusammenhang 
mit dem Verkauf anfallenden Vorsteuern auf den 
Kosten wie Inserate, Vermittlungshonorar etc. 
nicht geltend machen. 

Werden Immobilien erstellt und / oder umgebaut 
und veräussert, ist beim Verkauf zwischen einer 
von der Steuer ausgenommenen Leistung und 
einer steuerbaren Immobilienlieferung zu unter-
scheiden. Findet der Abschluss eines beurkunde-
ten Kauf- oder Vorkaufsvertrags vor Baubeginn 
statt, so stellt der Verkauf eine steuerbare Leistung 
dar. Erfolgt der Abschluss eines beurkundeten 
Kauf- oder Vorkaufsvertrags nach dem Baubeginn, 
so handelt es sich um eine von der MWST ausge-
nommene Immobilienlieferung. 

Beispiel 1 
Die Muster AG plant ein schlüsselfertiges Einfami-
lienhaus auf einer eigenen Baulandparzelle. Auf-
grund der Verkaufsdokumentation wird ein Käufer 
für CHF 1,5 Mio. (davon CHF 0,5 Mio. Landanteil) 
gefunden. Die Bauarbeiten starten nach Abschluss 
und Beurkundung des Kaufvertrags. 

Da der Kaufvertrag vor Baubeginn abgeschlos-
sen wird, handelt es sich um eine steuerbare 
Immobilienlieferung. Die Muster AG muss den 
Gebäude anteil von CHF 1,0 Mio. versteuern, kann 
aber dafür im Gegenzug die entsprechenden Vor-
steuern geltend machen. Der Wert des Bodens ge-
hört nicht zur Bemessungsgrundlage und ist daher 
nicht zu versteuern. 
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Beispiel 2 
Die Muster AG plant ein schlüsselfertiges Einfami-
lienhaus auf einer eigenen Baulandparzelle. Nach 
Abschluss der Rohbauarbeiten findet sie einen 
Käufer für CHF 1,5 Mio. (davon CHF 0,5 Mio. 
Landanteil). 

Da der Kaufvertrag nach Beginn der Bauarbei-
ten abgeschlossen und beurkundet wird, liegt eine 
ausgenommene Immobilienlieferung vor. Die 
Muster AG muss den Kaufpreis von CHF 1,0 Mio. 
nicht versteuern. Demzufolge können auch keine 
Vorsteuern geltend gemacht werden. 

Verkauf mit Option 
Voraussetzung für eine Option ist, dass der Käufer 
der Liegenschaft diese für unternehmerische Zwe-
cke (im Sinne der MWST) nutzt. Ist diese Voraus-
setzung erfüllt, kann der Verkäufer für den Verkauf 

optieren und der Verkaufspreis (ohne Wert des 
Bodens im Sinne von Art. 24 Abs. 6 Bst. c MWSTG) 
unterliegt der MWST. Der Verkäufer kann dabei 
zwischen der Option für das ganze Gebäude oder 
auch nur für Teile davon wählen.  Der Verkäufer 
selber muss somit bei vollständiger Option keinen 
Eigenverbrauch abrechnen, da kein Tatbestand der 
Nutzungsänderung vorliegt. Beim Verkauf von be-
bauten Grundstücken darf der Verkäufer auf den 
in direktem Zusammenhang mit dem Verkauf ste-
henden Kosten (Inserate, Vermittlungshonorar, …) 
allfällige Vorsteuern ganz oder anteilsmässig gel-
tend machen. 

Der Käufer selber kann die MWST auf dem Kauf-
preis als Vorsteuer geltend machen, sofern die 
Voraussetzungen im Sinne von Art. 28 und 29 
MWSTG gegeben sind. Wenn der Käufer in  
Zukunft eine Nutzungsänderung vornimmt, muss 
er zu diesem Zeitpunkt den Eigenverbrauch ab-
rechnen. 
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Übertragung im Meldeverfahren
Übersteigt die auf dem Veräusserungspreis zum 
gesetzlichen Satz berechnete Steuer CHF 10 000.– 
oder erfolgt die Veräusserung an eine eng verbun-
dene Person, so hat die steuerpflichtige Person 
ihre Abrechnungs- und Steuerentrichtungspflicht 
in den folgenden Fällen zwingend durch Mel-
dung zu erfüllen:
• bei Umstrukturierungen nach den Art. 19 und 61  

DBG
• bei anderen Übertragungen eines Gesamt- oder 

eines Teilvermögens auf eine andere steuer-
pflichtige Person im Rahmen einer Gründung, 
Liquidation, einer Umstrukturierung oder eines 
anderen im FusG vorgesehenen Rechtsge-
schäfts. 

Die Übertragung muss einen steuerpflichtigen Tat-
bestand darstellen und der Erwerber mehrwert-
steuerpflichtig sein resp. durch die Umstrukturie-
rung mehrwertsteuerpflichtig werden. Falls diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, muss zwingend das 
Meldeverfahren angewendet werden. 

Es besteht aber auch die Möglichkeit, das Melde-
verfahren freiwillig anzuwenden (Art. 38 Abs. 2 
MWSTG). Unter der Voraussetzung, dass beide 
Parteien steuerpflichtig sind oder werden, kann 
das Meldeverfahren freiwillig bei der Übertragung 
eines Grundstückes oder von Grundstücksteilen 
angewendet werden. 

Erfolgt die Übertragung mittels Meldeverfahren, 
so muss dies im Vertrag explizit vermerkt werden. 
Zudem ist das Formular 764 auszufüllen und bei 

der ESTV einzureichen. Im Abrechnungsformular 
selber ist unter Ziffer 200 der Verkehrswert der 
zu veräussernden Vermögenswerte zu deklarieren 
und unter Ziffer 225 vom Entgelt abzuziehen. Für 
die Einreichung des Formulars 764 ist immer der 
Verkäufer verantwortlich. 

Für den Verkäufer hat das Meldeverfahren letzt-
endlich die gleiche Konsequenz wie beim Ver-
kauf mit Option. Da die Liegenschaft weiterhin 
für mehrwertsteuerliche Zwecke beim Erwerber 
genutzt wird, muss der Verkäufer keinen Eigen-
verbrauch geltend machen. Der Erwerber führt die 
mehrwertsteuerliche Nutzung wie bis anhin fort, 
und falls in Zukunft eine Nutzungsänderung ein-
tritt, hat der Erwerber die Nutzungsänderung gel-
tend zu machen.

Aufbewahrung Liegenschaftsunterlagen
Die bei der Ermittlung einer allfälligen Nutzungs-
änderung anfallenden MWST- relevanten Unterla-
gen bewahrt die steuerpflichtige Person während 
26 Jahren auf (Amortisationsdauer zuzüglich Ver-
jährung). Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Unter-
lagen im Zusammenhang mit Liegenschaften bis 
zu einem allfälligen Verkauf aufzubewahren.

Fazit
Der Bereich der Mehrwertsteuer bei Liegenschaf-
ten bei einem Kauf / Verkauf oder die Vermietung 
stellt eine sehr komplexe Materie mit vielen Tücken 
dar. Gerne sind wir bereit, Sie dabei zu unterstüt-
zen um für Sie eine optimale Lösung zu suchen. 
Zögern Sie nicht frühzeitig mit uns Kontakt auf-
zunehmen.


